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Corona Update Januar 2022  
 
 
Liebe Mitglieder, 

 

wir möchten euch zu Beginn des Jahres erneut an die geltenden Corona-Regeln für den Betrieb 

von Sportstätten erinnern und gleichzeitig auf die sogenannten „Hotspot-Regeln in Hessen“ 

aufmerksam machen. Die Ende November 2021 kommunizierten Regeln  gelten grundsätzlich 

weiter (§20 CoSchuV). Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bergstraße am 10.01.2022 bei 340,6 

liegt, müssen wir nun zusätzlich die Hotspot-Regelung (Maßnahmen bei Inzidenz > 350) im 

Auge behalten. Wir bitten euch eigenverantwortlich die Einhaltung der jeweils geltenden 

Regelung (2G oder 2G+) sicherzustellen und dafür die Entwicklung der Inzidenz im Landkreis 

Bergstraße entsprechend zu verfolgen.  

Folgende Regelungen sind beim Zutritt zu unseren Innenräumen (Clubhaus, Halle) zu beachten 

und einzuhalten: 

2G bei Inzidenz < 350 nach fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen 

 Geimpfte (Nachweis in digitaler oder 

verkörperter Form) 

 Genesene (Nachweis durch PCR-Test vor 

min. 28 Tagen und max. 6 Monaten) 

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

mit neg. Corona-Test / Testheft 

 Kinder unter 6 Jahren sowie Personen, 

die sich aus med. Gründen nicht impfen 

lassen können 

2G Plus bei Inzidenz > 350 nach drei 

aufeinanderfolgenden Tagen  

 Geimpfte (Nachweis in digitaler oder 

verkörperter Form) + negativer 

tagesaktueller Test 

 Genesene (Nachweis durch PCR-Test vor 

min. 28 Tagen und max. 6 Monaten)         

+ negativer tagesaktueller Test 

 Menschen mit (dritter) 

Auffrischungsimpfung (Booster) 

benötigen keinen Test 

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

mit neg. Corona-Test / Testheft 

 Kinder unter 6 Jahren sowie Personen, 

die sich aus med. Gründen nicht impfen 

lassen können 
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Die Einhaltung der jeweils geltenden Regelung werden wir weiterhin stichprobenartig 

überprüfen. 

Auf der Homepage des Landes Hessen findet ihr alle wichtigen Informationen (gültige CoSchuV 

etc) im Detail.  

Bei Fragen hierzu könnt ihr euch gerne an Ivo Kahl (Corona-Beauftragter) wenden. 

Sportliche Grüße & ein gesundes erfolgreiches Jahr 2022! 

Euer Vorstand 

 

Links 

Corona in Hessen 

Hotspot-Regeln in Hessen 

RKI Covid-19-Dashboard 

 

https://www.hessen.de/Handeln/Corona-in-Hessen
https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2022-01/KurzundKnapp_Hessen_281221_V4.pdf
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

